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Helene-Weigel-Platz I
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Kontonummer
6 981 500 300
2 243 401 935
0 654 592 100

12623 Berlin

3lHffJil:,h1i311,??ilil,lä"J5i"*:*;ffirsaswesderGasf euerstätte

hier: 1. Anordnung zur Duld.ung.der Ausführung ge;etzlich vorgeschriebener

Schornsteinfegertätigkeiten a r,-!-L^-.
2. Anordnung =u; Versetzen der Feuerstätte in einen Betriebszustand

Anlaqe: Gebührenbescheid

Sehr#sehrfi '

zum behördlich festgesetzten Termin zur Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Tätigkeiten

des Bezirksschornsteinfegermeisters lezsrnry "m or]oö.09 konnte die gesetzlich vorgeschrie-

bene überprüfung der Abgasanrage. und der: Abgaswege der Gasfeuerstätte nicht durchgeführt

werden, da die reuäistattJnicht in-einen Betriebszustand versetzt wurde'

Nach g g Abs. 3 der Verordnung über die Ausführung von schornsteinfegerarbeiten in Berlin

(Kehr- und uberpÄtrnäroionrng'- 5üOl sind Feuerstätten auf Verrangen des Bezirksschorn-

steinfegermeisters äJeiseines glauftraöt"1 i1 einen Betriebszustand zu versetzen, der die ord-

nungsgemäße Durchführung uon uorg"ä"hriebenen Überprüfungen und Messungen gemäß den

Vorschriften der Verordnung uoer geinlie und mittlere reuerungsanlagen (1. BlmSchV) und die-

ser Verordnung ermöglicht.

Anordnunq:

Aufgrund des $ 17 ASOG Berlin i. V. m. $ { A!s. r 1n9 3 des schfHwG und $ 8 Abs' 2 und 3

der Küo ordne ich an, dass sie ", bä.ri.zoog u.rn g.oo utrt de.m zustäldigen Be_zirksscl.otn-

steinfegermeisteine,,nnolg",xunffim/seinerMitarbeiter/Mitarbeiterin

Zahlungen bitte bargeldlos an

Verkehßverbindungen: Sprechzeiten:^ .- - 
Geldinstitut BankleiEahl

Bus: 194 J'änttugi 9 oo 'r-2'00 Uhr Berliner Bank AG 100 200 00

s-Bahn: s7, s75 Station: spnngpfuht äli.';;dügt is.OO - iOOO Unr sparkasse Berlin 100 500 00

Tram: M8, 18 Und nach vorherigerAbsprache' Pbstbank 100'100 10
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die Ausführung der gesetzl ich vorgeschriebenen Schornsteinfegertätigkeiten auf dem
Grundstück in 12623 Berl in-Mahlsdorf, Verdistraße 6, ermöglichen, indem Sie dafür
Sorge zu tragen haben, dass al le kehr-, überprüfungs- und messpfl ichtigen Anlagen
einschließlich der Reinigungsverschlüsse und Messöffnungen für die Kehrung, Über-
prüfung oder  Messung ungehinder t  und unfa l ls icher  zugängl ich s ind.

dafür Sorge tragen, dass die Feuerungsanlag.e in einen Betriebszustand versetzt wird,
der die ordnungsgemäße Durchführung der Uberprüfung gem. S 3 KUO ermöglicht.

Begründunq:

Nach $ 1 Abs. 3 des SchfHwG sind Eigentümer und Besitzer von Grundstücken und Räumen ver-
pfl ichtet, den jeweil igen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern für die Durchführung der Tätig-
keiten nach $ 14 Abs. 1 und $ 15 sowie den Bezirksschornsteinfegermeistern für die Durchführung
der Tätigkeiten nach $ 13 des Schornsteinfegergesetzes Zutri t t  zu den Grundstücken und Räumen
zu gestatten. Die gleiche Pfl icht besteht, wenn Beauftragte der zuständigen Behörde eine verutrei-
gerte Reinigung, Überprüfung oder Messung auf Grund eines vollziehbaren Venrualtungsaktes im
Wege der Ersatzvornahme durchzusetzen haben. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Art ikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

Nach $ 8 Abs. 1 der Kehr- und Überprüfungsordnung für Berl in (KÜO) müssen sich Eigentümer und
Besitzer (Pfl ichtige) auf die Schornsteinfegertätigkeiten einrichten, damit insbesondere Gefahren
vermieden werden. Des Weiteren haben die Pfl ichtigen nach $ 8 Abs. 2 KÜO dafür zu sorgen, dass
alle überprüfungs- und messpfl ichtigen Anlagen einschließlich der Reinigungsverschlüsse und
Messöffnungen am Tag der beabsichtigten Ausführung der Tätigkeiten ungehindert und unfal lsicher
zugängl ich s ind.

Zwan gsm ittela nd ro h u n g :

Für den Fall ,  dass Sie der Anordnung zu 1.1nicht Folge leisten und dem Bezirksschornsteinfeger-
meister und/oder seinem/seiner Mitarbeiter/Mitarbeiterin die Ausführung der gesetzl ich vorgeschrie-
benen Tätigkeiten zum angeordneten Termin nicht ermöglichen, wird lhnen gegenüber aufgrund der
SS 6, 9, 12, 13 Abs. 4 VwVG i.V.m. $ 5 a VwVfG Bln der unmittelbare Zwang angewendet und mit
Amtshil fe der Polizei der Zugang zu der überprüfungspfl ichtigen Anlage envirkt. Soll ten die notwen-
digen Zugänge verschlossen sein, werden diese Schlösser mit Hil fe eines Schlüsseldienstes
zwangsgeöffnet werden (Ersatzvornahme).
Die Kosten für diese Maßnahme (ca. 100,00 €) werden lhnen auferlegt. Nach $ 13 Abs. 4 SaE
2 VwVG bleibt das Recht auf Nachforderung unberührt, wenn die Ersatzvornahme einen hö-
heren Kostenaufwand veru rsacht.

Für  den Fal l ,  dass Sie der  Anordnung zu 2.1nicht  Folge le is ten,  wi rd aufgrund der  SS 6,  9 ,  11,  13
Abs. 5 VwVG i.V.m. $ 5 a VwVfG Bln gegen Sie ein Zwangsgeld in Höhe von 200.00 € festgesetzt.
Die Androhung des Zwangsmittels ist geboten, um Sie anzuhalten, dieser Anordnung nachzukom-
men. Die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes ist im gesetzl ich zulässigen Rahmen und unter Be-
rücksichtigung der Art und des Umfanges der Anordnung angemessen.

lch weise darauf hin, dass Zwangsgelder wiederholt und mit steigender Höhe festgesetzt werden
können, um eine vom Gesetzgeber geforderte Maßnahme durchzusetzen.
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Rechtsbehelfsbeleh ru nq :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustel lung Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist beim Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berl in, Abt. ökologische
Stadtentwick lung,  Fachbere ich Bauaufs icht ,  Wohnungsaufs icht  und Denkmalschuiz ,  12591
Berl in, schrif t l ich oder zur Niederschrif t  einzulegen.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei schrif t l icher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchs-
fr ist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist.

Anordnunq der sofort igen Vollziehunq:

Für die vorstehende Anordnung wird die sofort ige Vollziehung gemäß g 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO an-
geordnet. Die sofort ige Vollziehung dieser Anordnung ist im öffentl ichen Interesse geboten, weil  oh-
ne die vom Gesetzgeber für die Erhaltung der Feuersicherheit (Brand- und Betriebssicherheit) ge-
forderte Überprüfung der Abgasanlage und Abgaswege der Feuerstätte auf dem o. g. Grundstuck
eine Gefährdung der Hausbewohner nicht ausgeschlossen werden kann.

Wegen der Anordnung der sofort igen Vollziehung nach $ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO haben Widerspruch
und Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung.
Sie haben die Möglichkeit nach $ 80 Abs. 5 VwGO die Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung beim Veruualtungsgericht Benlin, Kirchstr. 7, 10557 Berl in zu beantragen.

Hinweise:

Nach dem Beschluss des Venr,valtungsgerichts Berl in vom 14.10.04 (VG 4 A4O2.O4) verletzen Film-
und Videoaufnahmen das Recht des Bezirksschornsteinfegermeisters und der bei ihm beschäft igten
Personen am eigenen Bild. Dieses Recht schützt nicht nur vor unzulässiger Verbreitung oder öffänt-
l icher Zurschaustel lung von Abbildungen, sondern erfasst auch die Herstel lung von Bildnissen einer
Person. Soweit mit Hil fe der Aufnahmen etwaige im Rahmen der auszuführenden Arbeiten entste-
hende Schäden dokumentiert werden sollen, rechtfert igt dies die Aufnahmen nicht. Unerheblich ist,
ob die Aufnahmen vom Verantwortl ichen nach $ 14 ASOG Bln selbst getätigt werden. Dieser hat als
Inhaber des Hausrechtes auch dafür Sorge zu tragen, dass Filmaufnahmen durch Dritte unterblei-
ben.

Diese Rechtsauffassung wurde mit dem Urteil des Verurraltungsgerichts Berlin vom 05.09.0g 1yG 4
A 187 06) bestätigt

Es wird an dieser Stel le darauf hingewiesen, dass derjenige der die Verpfl ichtungen gemäß $ g
Abs. 2 der KÜO und $ 1 Abs. 1 und 3 des Gesetzes uber äas Berufsrecht und diä Ve-rsorgurig im
Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz - SchfHwG) nicht erfüllt einJ OrO-
nungswidrigkeit nach $ 24 Abs. 1 des SchfHwG begeht, welche gemäß Abs. 2 dieser Vorschrif t  mit
einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden kann.

Hochachtungsvoll
lm Auflrag
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Fundstel len:

Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger- Handwerksgesetz- SchfHwG) im Art i-
kel 1 des Gesetzes zur Erneuerung des Schornsteinfegerwesens vom 26. November 2008 (BGBI. |  5.2242)

Verordnung über die Ausführung von Schornsteinfegerarbeiten in Berl in (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO; vom 17. August 1998
(GVBI. S. 233), geändert durch Art ikel I  der Verordnung vom 31. Oktober 2007 (GVBI. S. 574)

Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mitt lere Feuerungsanlagen -
l .BlmSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14 März 1997 (BGBI. I  S. 490), geändert durch Art ikel 4 des Gesetzes vom 14.
August  2003 (BGBI  l  S  1614)

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I  S. 102), zuletztgeändert
durch Art ikel 4a des Gesetzes vom 17. Jul i  2009 (BGBI. I  S. 2091) (tr i t t  am 28112.2009 in Kraft),  Art ikel 4 des Gesetzes vom 30. Jul i  2009
(BGBI. I  S 2449) und Art ikel 2 des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBI. |  5.2827)

Gesetz über das Verfahren der Berl iner Verwaltung (VwVfG Bln) vom 8. Dezember 1976 (GVBI. S. 2735, 2898), zuletä geändert durch
Gesetz vom 19. Juni 2006 (GVBI. S 573)

Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentl ichen Sicherheit und Ordnung in Berl in (Al lgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz -
ASOG Bln) in der Fassung vom 11. Oktober 2006 (GVBI S 930), zuletzt geändert durch Art ikel I  des Gesetzes vom 30. November 2007
(GVBI. S. 598) und Art ikel V des Gesetzes vom 15. Dezember 2007 (GVBI. S. 604)

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBI. L S. 686), zuletzt geändert durch
Art ikel 5 des Gesetzes vom 30. Jul i  2009 (BGBI. I  S. 2449) und Art ikel 3 des Gesetzes vom 21. August 2009 (BGBI. I  S. 2870)

Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG) vom 27 . Apri l  '1953 (BGBl. I  S. 157lGVBl. S. 361), zuletzt geändert durch Art ikel 4 des Geset-
zes  vom 29 Ju l i  2009 (BGBL I  S .2258)
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Helene-Weigel-Platz 8
12681 Berlin

Bezirksamt Mazahn-Hellersdorf
1 2591 Berlin (Postanschrift)

12623 Berlin

Grundstück: Berlin - Mahlsdorf,(ID)
Verweigerung Schornsteinfegertätigkeiten

Gebührenbescheid Kassenzeichen 0940920751748

Für die erbrachte Leistung ist eine Gebühr zu entrichten'

Diese Gebühr errechnet sich wie folgt:

zmmer 2030
Teleton 030 90293 5627
Fax 030 90293 5730
Vermittluns 039f:0
intern YzYr-

E-Mail
bwa@ba-mh'verwaltberlin de

(Nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur)

lnternet httPJ/www mazain-
hellersdorf.de

Datum 20'10'2009

(s 3 KÜo)

Kostenbezeicinung

11.1.7 Anordnung gemäß $ 1 Abs' 1 und 3

Schfc i. V. m. 5 t AOs. 1 und 3 SchfHwG
50 bis 520 EUR

lBetrag
1

i200,00 EUR
I
l

200,00 EUR

i
t
I

siewerdengebeten,denBetraginnerhalbvon4Wochenaufeinesderuntenaufgeführten
Konten zu üuerwei'än uno oauäi un-n"Jingt das oben stehende Kassenzeichen anzugeben'

E" en, soweit sie zur Ü!erw99!un9,q":1?l$gYls,Ttf:-:i::lfllyf:H"ä*"ffi$l't#$Bt:i5":ff1"'
chert. Die Dateiwurde gemäß gg 19 und ,s" ri;r:i äTrosäÄitä"rb"tuin".dreibung dem behördrichen Datenschuu-

beauftragten gemerdet.bie oaieiuescnreioungä; unJVäzeicnnisse ronnen vän jederFerson beim behördtichen Daten-

icnutzuiauttägten eingesehen werden'

Gesamtbetrag

Verkehrsverbindu ngen :
Bus: 194
S-Bahn: 57, S75 Station: Springpfuhl
Tram: M8, 18

Sprechzeiten:
drenstags 9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags 15.00 - 18.00 Uhr
Und nach vorheriger AbsPra-
cne.

Zahlungen bitte bargeldlos an:
Gebinititut Bankleitzahl
Berliner Bank AG 100 200 00
Soarkasse Berlin 100 500 00
Pästbank 100 100 10

Kontonummer
6 981 500 300
2 243 40 1 935
0 654 592 100
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Rechtsbehelfsbeleh ru nq :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustel lung Widerspru.ch erhoben wer-

dei. Oer Widerspruch ist beim Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berl in, Abt. Ökologische

Stadtentwicklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und Denk-

malschutz, schrif t l ich oder zur Niederschrif t  einzulegen.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei schrif t l icher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchs-

fr ist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist. Der Wi-

derspruch wird in zweifacher Ausfertigung erbeten.

Hinweis:

Nach g 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO haben Widerspruch und Anfechtungsklage keine aufschiebende

Wirkung.
Sie habln die Möglichkeit,  nach Einlegung des Widerspruchs nach $ 80 Abs. 4 VwGO die Ausset-

zung der sofort igen Vollziehung beim bezirfsamt Mazahn-Hellersdorf von Berl in, Abt. Ökologi-

scfrö stadtentwitklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und

Denkmalschutz, bzw. nach $ 80 Abs. 5 VwGO die Anordnung der aufschiebenden Wirkung beim

Venrualtungsgericht Berl in, Kirchstr. 7, 10557 Berl in zu beantragen.

lm Auftrag

Fundstel lennachweis:

Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen (Baugebührenordnung - BauGebO)

vom 17 Juni  2008 (GVBI S.  156)

Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten in der Berl iner Venrualtung (Berl iner Daten-

schutzgesetz - Bln DSG) in der Fassung vom 17. Dezember 1990 (GVBI. 1991 S. 16154),zuletzt
geandert durch Art ikel l l  des Gesetzes vom 30. November 2007 (GVBI. S. 598)

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991
(BGBl. f  .  S. OAO), zuletzt geändert durch Art ikel 5 des Gesetzes vom 30. Jul i  2009 (BGBl. I  S.

2449\ und Art ikel 3 des Gesetzes vom 21 . August 2009 (BGBI. I  S. 2870)

{ , 1 ;
t v(:\71
Wolfi


